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Mit dem im Jahr 2017 begonnenen 
Asbestdialog [1] ist das Thema 
Asbest wieder in den Vordergrund 
gerückt. Tatsächlich ist bislang 
vernachlässigt worden, dass As-
best auch in Putzen, Spachtel-
massen und Fliesenklebern zur 
Anwendung kam. Die nunmehr 
geplante Novellierung der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) [2] 
markiert mit der dort implemen-
tierten Bauherrenverantwortung 
einen Wendepunkt insbesondere 
im Hinblick auf die sogenannten 
Ermittlungspflichten.

Aktuelle Merkblätter, wie die 
„Leitlinie für die Asbesterkundung 
zur Vorbereitung von Arbeiten 
in und an älteren Gebäuden“ [3] 
oder die von den Berufsgenossen-
schaften herausgegebene „Bran-
chenlösung Asbest beim Bauen im 
Bestand“ [4] weisen bereits heu-
te darauf hin, dass im Sinne der 
„Verkehrssicherungspflichten bei 
Bauvorhaben“ der Auftraggeber 
stärker in die Ermittlungspflichten 
genommen werden sollte. Diesen 
Gedanken nimmt die Novellie-
rung der GefStoffV nun auf und 
legt fest, dass künftig der Bauherr 
bzw. der Veranlasser ermitteln 
oder ermitteln lassen muss, ob im 
Gebäude Gefahrstoffe, insbeson-
dere asbesthaltige Baustoffe vor-
handen sind.

Der Stichtag für das bundesweite 
Asbestverbot vom 31.10.1993 er-
langt im Ergebnis des Asbestdia-
logs eine vollkommen neue Be-
deutung für den Baubestand, da 
sowohl die „Leitlinie für die As-

besterkundung zur Vorbereitung 
von Arbeiten in und an älteren 
Gebäuden“, als auch die „Bran-
chenlösung Asbest beim Bauen im 
Bestand“ alle Gebäude, mit deren 
Errichtung vor dem 31. Oktober 
1993 begonnen wurde, zunächst 
pauschal unter Asbestverdacht 
stellt. Auch in dieser Hinsicht 
nehmen die beiden Merkblätter 
einen Leitgedanken bei der No-
vellierung der GefStoffV vorweg, 
die folgerichtig bei diesen Gebäu-
den das Vorhandensein von Asbest 
vermutet.

Sind nun Eingriffe in die Bausubs-
tanz nötig (sei es, dass Renovie-
rungen anstehen oder ein Brand-, 
Wasser- oder Schimmelschaden 
beseitigt werden muss) und kann 
dabei nicht auf „emissionsarme 
Verfahren“ zurückgegriffen wer-
den, muss zu aller erst geprüft 
werden, ob das zu bearbeitenden 
Material asbesthaltig ist. In den 
allermeisten Fällen kann dies nur 
durch einen analytischen Nach-
weis erfolgen. Nur wenn der Bau-
herr durch Rechnung, Fotodoku-
mentation etc. eindeutig belegen 
kann, dass „das betreffende Bau-
werk, der betreffende Raum oder 
das zu bearbeitende Bauteil nach 
dem 31.10.1993 bereits schon 
einmal vollständig entkernt wor-
den ist oder die potentiell asbest-
haltigen Materialien vollständig 
entfernt worden sind“, kann sich 
das ausführende Unternehmen im 
Rahmen seiner Ermittlungspflicht 
nach § 6 GefStoffV i. V. m. An-
hang I Nr. 2.4.1 darauf verlassen 
und es kann auf eine analytische 

Untersuchung verzichtet werden. 
Die im Regelfall erforderliche 
Untersuchung soll gemäß der VDI 
6202 Blatt 3 [5] durchgeführt wer-
den. Diese liefert zunächst einheit-
liche Maßstäbe für die Erkundung 
und Bewertung von gefahrstoff-
belasteten baulichen und techni-
schen Anlagen und legt zugleich 
unter Verweis auf die VDI 6202 
Blatt 1 fest, welche Qualifikation 
hierbei erforderlich ist.

Änderungen stehen aber auch bei 
der Entsorgung von Bauabfällen 
ins Haus: So erstreckt sich auch 
hier die Bauherrenverantwortung 
auf die durchzuführende Erkun-
dung. Allerdings besteht ein aktu-
elles Problem darin, dass es mo-
mentan keine Richtkonzentration 
gibt, die einen Abfall als „asbest-
frei“ ausweist. Zusammen mit der 
LAGA-Mitteilung 23 [6], wonach 
asbesthaltige Abfälle keinen Sor-
tier- und Behandlungsanlagen zu-
geführt werden dürfen, auch wenn 
-rechnerisch- der Anteil der Fa-
sern unter 0,1 Gew.-% liegt, ist ein 
Recycling mineralischer Bau- und 
Abbruchabfälle sehr problema-
tisch [7]. Tatsächlich können nach 
Maßgabe dieser Situation nur de-
finitiv asbestfreie Abfälle recycelt 
werden.
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Nicht ohne Grund wurde der Um-
gang mit Asbest wegen seiner 
stark gesundheitsgefährdenden 
Eigenschaften schon seit Jahr-
zehnten stark reglementiert. Die 
notwendigen Arbeiten durften nur 
von entsprechend zugelassenen 
und fachlich speziell ausgebilde-
ten sowie ausgerüsteten Unter-
nehmen durchgeführt werden. 
Als Sanierungsunternehmen in 
der Wasser-, Brand- und Schim-
melpilzsanierung bedeutete in der 
Regel die Feststellung von Asbest 
den Abbruch der Tätigkeiten und 
das Einschalten eines entspre-
chend zugelassenen Fachbetriebes 
bzw. bei größeren Betrieben die 
Einbindung der entsprechenden 

Fachabteilung.

Im Mittelpunkt der Betrachtungen 
standen immer Asbesthaltige Bau-
teile aus dem Brandschutz und 
Sanierungsarbeiten an Fußböden,  
z.B. in Form der Installation einer 
Estrich-Dämmschicht-Trocknung, 
bei der asbesthaltige Kleber oder 
Bodenplatten durchbohrt werden 
mussten. Das Bearbeitungs- und 
Überdeckungsverbot asbesthal-
tiger Bauteile stellte die Hand-
habung von im Gebäudebereich 
jährlich in Millionenstückzahl zu 
bearbeitenden kleineren Wasser-
schäden zusätzlich vor größere 
Probleme. Es ist nicht auszu-
schließen, dass bei Schadenauf-

nahmen vorhandener Asbest 
„übersehen“ wurde. Sicher ist, 
dass durch die vielen durchge-
führten Sanierungs- und Moderni-
sierungsarbeiten im privaten Be-
reich, in Nachbarschaftshilfe oder 
„Wochenendaktionen“ die gesetz-
lichen Regelungen und Vorgaben 
nicht 100 % eingehalten wurden.

Mit der Neufassung der Gefahr-
stoffverordnung soll zukünftig 
dieser Zustand der Vergangenheit 
angehören. Durch die Einführung 
der Bauherrnverantwortung und 
die ausdrückliche Anwendung 
der Verordnung im privaten Be-
reich wurde das Netz schon für 
den bisherigen Sanierungsalltag 


